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Satzung fkom21 

Aufgrund § 2 Abs. 1 Satz 2 des Datenverarbeitungsverbundgesetzes (DV-VerbundG) vom 
22. Juli 1988 (GVBI I, S. 287), in der Fassung vom 4. April 2007 (GVBI I, S. 258 ), in 
Verbindung mit (i. V. m.) § 9 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 
16.12.1969 (GVBI I, S. 307), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBI I, 
S. 618) haben 

• die Verbandsversammlung des Kommunalen Gebietsrechenzentrum Kassel am 
11. Dezember 2007 und 

• die Verbandsversammlung des Kommunalen Gebietsrechenzentrum Kommunale 
Informationsverarbeitung in Hessen am 13. Dezember 2007 

folgende Satzung als Verbandssatzung der Körperschaft des öffentlichen Rechts „ekom21 -
Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen" beschlossen, zuletzt geändert durch 

Beschlüsse der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 10. Dezember 2015: 

1. Artikel Rechtsgrundlagen 

§ 1 Entstehung, Rechtsform, Name und Sitz, Rechtsnachfolge 

(1) Das Kommunale Gebietsrechenzentrum Kommunale Informationsverarbeitung in 
Hessen (KIV in Hessen) mit Sitz in Gießen und das Kommunale Gebietsrechenzentrum 
Kassel (KGRZ Kassel) mit Sitz in Kassel haben sich gemäß § 3 Satz 2 DV-VerbundG zu 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts nach § 2 Abs. 1 Satz 1 DV-VerbundG 
zusammengeschlossen. Mitglieder sind die in § 2 aufgeführten juristischen Personen. 

(2) Die Körperschaft führt den Namen „ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum 
Hessen" und wird nachfolgend in Kurzform als ekom21 - KGRZ Hessen bezeichnet. Ihr 
Sitz ist Gießen mit Standorten in Darmstadt, Gießen und Kassel. Sie kann weitere 
Niederlassungen gründen. 

(3) Die nach § 1 Abs. 1 gebildete Körperschaft ist Gesamtrechtsnachfolger des 
Kommunalen Gebietsrechenzentrums Kassel (KGRZ Kassel) und des Kommunalen 
Gebietsrechenzentrums Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen (KIV in 
Hessen) mit Sitz in Gießen und tritt in deren Rechte und Pflichten ein. Das gesamte 
Vermögen des KGRZ Kassel und der KIV in Hessen gehen in dem zum 01.01.2008 
vorhandenen Umfang mit allen Gegenständen des Aktiv- und Passiwermögens sowie 
den Arbeits- und Dienstverhältnissen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die 
Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen über. 

( 4) Die Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen führt ein Dienstsiegel mit Außenumschrift 
„ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen" und in kleinerer 
Innenumschrift „Körperschaft des öffentlichen Rechts". Die Siegelmitte gibt den 
Schriftzug „ekom21" wieder. 

(5) Die Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen ist um die sprachliche Gleichbehandlung von 
Personenbezeichnungen bemüht. Wird gegebenenfalls in dieser Verbandssatzung 
dennoch nur die weibliche oder männliche Form verwendet, so dient dies ausschließlich 
einer besseren Lesbarkeit und sprachlichen Vereinfachung. In keinem Fall soll die 
Formulierung Männer gegenüber Frauen oder Frauen gegenüber Männer 
diskriminieren, sondern soll für beide Geschlechter gleichermaßen gelten. Weibliche 
Amts- und Funktionsträgerinnen führen weibliche Bezeichnungen. 
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§ 2 Mitglieder 

(1) Mitglieder der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen sind die Gebietskörperschaften 
und juristischen Personen gemäß dem Mitgliederverzeichnis, das als Anlage Bestandteil 
dieser Satzung ist. 

(2) Auf Antrag können Mitglieder werden: 

1. Gemeinden und Gemeindeverbände 

2. Juristische Personen des öffentlichen Rechts, deren Gewährträger 
Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts sind 

3. Kommunale Spitzenverbände 

4. Land Hessen 

§ 3 Aufgaben 

(1) Die Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen hat die Aufgabe 
Datenverarbeitungsverfahren, Datenverarbeitungsleistungen und 
Datenübertragungsnetze sowie IT-Dienstleistungen aller Art zur Erledigung oder 
Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben mit technikunterstützter 
Informationsverarbeitung zur Verfügung zu stellen und zu unterhalten, insbesondere 
entsprechend dem Bedarf der Mitglieder: 

1. die betriebliche Abwicklung der landeseinheitlichen und 
rechenzentrumsspezifischen Verfahren sicherzustellen, 

2. bei der Inbetriebnahme und der laufenden Anwendung von Verfahren und 
Programmen zu beraten und zu unterstützen, 

3. Programme und Verfahren zu entwickeln und zu pflegen, speziell 
landeseinheitliche und rechenzentrumsspezifische, soweit sie nicht von Dritten 
übernommen werden, 

4. Beratung und Unterstützung auf dem Gebiet der Informations- und 
Kommunikationstechnik einschließlich der Durchführung von 
Schulungsmaßnahmen, 

5. Auswahl und Beschaffung von Hardware und Software, 

6. die Prüfung der bereitgestellten Programme und Verfahren des Finanzwesens 
gemäß § 111 Abs. 2 und § 131 Abs. 1 Nr. 4 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) zu veranlassen; § 3 Abs. 2 Gesetz zur Regelung der überörtlichen Prüfung 
kommunaler Körperschaften in Hessen (ÜPKKG) findet Anwendung. 

7. Beratung und Unterstützung auf dem · Gebiet der interkommunalen 
Zusammenarbeit, soweit sich dies auf Fragestellungen aus dem Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnologie bezieht. 

8. Beratung, Unterstützung und Bereitstellung oder Vermittlung von elektronischen 
Identifizierungssystemen zur Identifizierung und zum Identitätsnachweis sowie 
Verfahren zum Identitätsmanagement. 

(2) Die Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen arbeitet mit dem Land Hessen in 
Angelegenheiten der Informationsverarbeitung zusammen. 
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(3) Die Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen kann anwenderspezifische Programme und 
sonstige Dienstleistungen auch Dritten anbieten, soweit dadurch die Erfüllung ihrer 
Aufgaben für die Mitglieder nicht beeinträchtigt wird. 

(4) Die Körperschaft ekom21- KGRZ Hessen darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter 
bedienen. 

(5) Die Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen kann sich an anderen Unternehmen 
beteiligen, wenn dies der Gesamtzielausrichtung der Körperschaft förderlich ist. Die 
Vorschriften §§ 53, 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) und die Bestimmungen in 
§§ 121 ff. HGO sind zu beachten. 

(6) Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Körperschaft ekom21 -
KGRZ Hessen gelten die Vorschriften für kommunale Eigenbetriebe entsprechend, 

soweit nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. 
Die Tätigkeit der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen ist entsprechend ihrer 
Aufgabenstellung insgesamt nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. 

§ 4 Rechte der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, die von der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen 
bereitgestellten Verfahren und sonstige Leistungsangebote insgesamt oder einzeln zu 
nutzen. Näheres regelt die Benutzungsordnung. 

(2) Die Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen gibt für ihre Mitglieder eine jährliche 
fortgeschriebene Aufstellung der bereitgestellten Verfahren und der sonstigen 
Leistungsangebote heraus. 

§ 5 Organe 

Organe der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen sind: 

die Verbandsversammlung, 

der Verbandsvorstand und 

die Geschäftsführung. 

§ 6 Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung als oberstes Organ der Körperschaft ekom21 -
KGRZ Hessen besteht aus den Vertretern der Mitglieder. Jedes Mitglied entsendet 

einen Vertreter. 

(2) Die Vertretungskörperschaften der Mitglieder nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 wählen für die 
Dauer ihrer Wahlzeit den Vertreter und Stellvertreter für die Verbandsversammlung. 

(3) Die Vertreter und Stellvertreter der in § 2 Abs. 2 Ziffer 2 bis 4 genannten Mitglieder 
werden von dem jeweils für die Auswahl zuständigen Organ in die 
Verbandsversammlung für dieselbe Zeit entsandt. 

( 4) Mitglieder des Verbandsvorstandes, der Geschäftsführung sowie Bedienstete der 
Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen können nicht der Verbandsversammlung 
angehören. 

(5) Jedes Mitglied hat je angefangene EUR 30.000,00 Entgelte im Jahr des letzten 
geprüften Jahresabschlusses eine Stimme. Umsätze der Mitglieder bei der ekom21 
GmbH werden bei der Ermittlung der Stimmenzahl im Sinne des Satzes 1 mit 
berücksichtigt. Mitglieder, die keine Entgelte entrichten und/oder keine Umsätze im 
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Sinne des Satzes 2 nachweisen können, haben eine Stimme. Die Stimmen eines 
Mitgliedes dürfen 20 von Hundert der Stimmen aller Mitglieder (Gesamtstimmenzahl) 
nicht überschreiten. 

(6) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer ihrer Wahlzeit einen 
Vorsitzenden und zwei Stellvertreter. Der Vorsitzende bzw. sein allgemeiner Vertreter 
lädt zu den Sitzungen der Verbandsversammlung und leitet sie. 

(7) Die Verbandsversammlung tritt so oft zusammen, wie es die Geschäfte erfordern, 
jedoch mindestens einmal jährlich. Sie ist einzuberufen, wenn es Vertreter mit 
wenigstens einem Drittel aller Stimmen in der Verbandsversammlung schriftlich unter 
Angabe der Gründe beantragen. 

(8) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
satzungsmäßigen Stimmen vertreten ist und die anwesenden Vertreter der Gemeinden 
und Landkreise wenigstens die Hälfte der vertretenen Stimmen erreichen. 

(9) Im Falle der Beschlussunfähigkeit lädt der Vorsitzende die Verbandsversammlung zu 
einer neuen Sitzung ein. Die Verbandsversammlung ist dann ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder und ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen 
Stimmen beschlussfähig. In der Einladung zur zweiten Sitzung muss hierauf 
ausdrücklich hingewiesen werden. 

(10) Die Verbandsversammlung beschließt, sofern das Gesetz oder die Satzung nichts 
anderes bestimmen, mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Vertreter. 

(11) Folgende Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der satzungsmäßigen Stimmen: 

die Auflösung der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen, 

die Schließung eines der Standorte in Darmstadt, Gießen oder Kassel. 

(12) Zur konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung lädt die Geschäftsführung ein. 

(13) Alle Vorstandsmitglieder und die Mitglieder der Geschäftsführung sind verpflichtet, an 
den Sitzungen der Verbandsversammlung teilzunehmen. Der Verbandsvorstand und die 
Geschäftsführung sind jederzeit zum Gegenstand der Verhandlungen zu hören. 
Erklärungen für den Vorstand gibt der Vorstandsvorsitzende ab. 

§ 7 Aufgaben der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung entscheidet über die ihr kraft Gesetzes und dieser Satzung 
zugewiesenen Aufgaben, sowie alle wichtigen Angelegenheiten der Körperschaft 
ekom21 - KGRZ Hessen. 

(2) Die Verbandsversammlung wählt die Mitglieder des Verbandsvorstandes und der 
Ausschüsse und beschließt über 

1. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung dieser Satzung, 

2. den Beitritt und das Ausscheiden von Mitgliedern, 

3. die finanzielle Auseinandersetzung im Falle einer Kündigung der Mitgliedschaft, 

4. den Wirtschaftsplan, 

5. Erhebung von Verbandsumlagen, 

6. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Vorstandes, 

7. die Bestellung des Abschlussprüfers, 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Grundsätze für die Festlegung der Benutzerentgelte, 

das Entgeltverzeichnis, 

die Bestellung von Sicherheiten, die Übernahme von Bürgschaften und ähnliche 
Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert von 500.000,00 Euro oder mehr, 

Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten mit einem Geschäftswert von 500.000,00 Euro oder mehr, 

die Benutzungsordnung, 

die Errichtung, Erweiterung, Übernahme und Veräußerung von öffentlichen 
Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen sowie die Beteiligung an diesen, 

Bildung von Ausschüssen und deren Aufgaben, 

die Geschäftsordnung der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse, 

die Schließung von Standorten, 

die Auflösung der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen. 

§ 8 Verbandsvorstand 

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus fünfzehn ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern, die 
von der Verbandsversammlung für die Wahlzeit der kommunalen 
Vertretungskörperschaften gewählt werden. Bei der Zusammensetzung von 
Verbandsvorstand und Ausschüssen dürfen Verbandsmitglieder nicht mit mehr als 
einem Mitglied im selben Gremium vertreten sein. Es werden auf Vorschlag des 
Hessischen Städte- und Gemeindebundes fünf, auf Vorschlag des Hessischen 
Städtetages drei, auf Vorschlag des Hessischen Landkreistages drei, auf Vorschlag des 
Landes Hessen ein und auf Vorschlag des Gesamtpersonalrates drei Bedienstete als 
Vorstandsmitglieder gewählt. Es dürfen nicht mehr Bewerber vorgeschlagen werden, 
als Vorstandsmitglieder zu wählen sind. Stirbt ein gewählter Bewerber vor Annahme 
der Wahl, lehnt er die Wahl ab oder scheidet ein Vorstandmitglied aus, so findet eine 
Nachwahl statt. Der Bewerber für die Nachfolge ist von dem Vorschlagsberechtigten, 
der das Vorstandsmitglied benannt hatte, vorzuschlagen. Liegt ein Vorschlag eines 
oder mehrerer Vorschlagsberechtigten nicht vor, so kann die Verbandsversammlung 
aus ihrer Mitte Wahlvorschläge unterbreiten. 

(2) Der Verbandsvorstand tritt so oft zusammen, wie es die Geschäfte erfordern. Eine 
Sitzung ist einzuberufen, wenn dies wenigstens ein Drittel der Vorstandsmitglieder 
schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt. 

(3) Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
satzungsgemäßen Zahl der Vorstandsmitglieder anwesend ist. 

(4) Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. 

(5) Der Verbandsvorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, sofern in 
dieser Satzung nicht ein anderes geregelt ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 

(6) Der Verbandsvorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. 

(7) Der Vorsitzende vertritt die Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen in den 
Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsräten oder in dem entsprechenden Organ 
der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Körperschaft ekom21 -
KGRZ Hessen beteiligt ist. 
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(8) Die Sitzungen des Verbandsvorstandes sind nicht öffentlich. 

§ 9 Aufgaben des Verbandsvorstandes 

(1) Der Verbandsvorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Feststellung des Entwurfs des Wirtschaftsplanes, der mittelfristigen Planung und 
des Entgeltverzeichnisses, 

2. Überwachung der Wirtschaftsführung, 

3. Feststellung des Entwurfs des Jahresabschlusses, 

4. Beschluss über die Aufnahme von Krediten, 

5. Verzicht auf Forderungen, soweit im Einzelfall über 100.000,00 €, 

6. Bestellung, Entlassung und Entlastung der Geschäftsführung, 

7. Erlass und Verabschiedung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, 

8. die Führung von Rechtsstreitigkeiten von größerer Bedeutung und den Abschluss 
von gerichtlichen Vergleichen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden 
Verwaltung handelt, 

9. Erhöhung, Auflösung oder Reduzierung der zur Finanzierung nicht gedeckter 
Pensionslasten und Rückstellungswerte eingerichteten Geldfonds. Die 
Veränderung kann nur mit einer Mehrheit von 2/3 der satzungsgemäßen Zahl der 
Vorstandsmitglieder auf der Grundlage eines Testats eines unabhängigen 
Wirtschaftsprüfers vorgenommen werden, 

10. die erstmalige Ernennung und Neueinstellung von Beamten. Der 
Verbandsvorstand hat hierüber mit 2/3 Mehrheit der satzungsgemäßen Zahl der 
Vorstandsmitglieder zu beschließen. 

(2) Der Verbandsvorstand ist oberste Dienstbehörde im Sinne des Beamtenrechts und 
Einleitungsbehörde nach dem Disziplinarrecht. 

(3) Der Verbandsvorsitzende ist Dienstvorgesetzter der Mitglieder der Geschäftsführung. 

§ 10 Geschäftsführung 

(1) Die Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen hat einen oder mehrere gleichberechtigte 
Geschäftsführer. Er führt die Bezeichnung „Direktor". Ein Geschäftsführer hat seinen 
Dienstsitz am Sitz der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen in Gießen. Ist ein zweiter 
Geschäftsführer bestellt, so hat dieser seinen Dienstsitz am Standort in Kassel. Das 
Weitere regelt eine vom Verbandsvorstand beschlossene Geschäftsordnung für die 
Geschäftsführung. Der Geschäftsführer wird aufgrund eines privatrechtlichen 
Anstellungsvertrages eingestellt. 

(2) Die Rechtsstellung des Geschäftsführers richtet sich nach den zwischen dem 
Verbandsvorstand und dem Geschäftsführer zu treffenden Vereinbarungen. 

(3) Dienstvorgesetzter des Geschäftsführers ist der Vorstandsvorsitzende. 

(4) Jeder Geschäftsführer vertritt die Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen einzeln. 

(3) Der Geschäftsführer ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten. 
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§ 11 Aufgaben der Geschäftsführung 

(1) Der Geschäftsführer handelt nach den Beschlüssen der Verbandsversammlung und des 
Verbandsvorstandes. Er entscheidet über alle Angelegenheiten der Körperschaft 
ekom21 - KGRZ Hessen. Er vertritt die Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen insoweit 
im Rahmen der ihm übertragenen Geschäfte, soweit nicht durch diese Satzung etwas 
anderes bestimmt ist. Erklärungen der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen werden 
durch ihn abgegeben. Erklärungen, durch die die Körperschaft ekom21 _: KGRZ Hessen 
verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind nur rechtsverbindlich, wenn 
sie von dem Geschäftsführer handschriftlich unterzeichnet sind. 

(2) Der Geschäftsführer hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Verbandsversammlung und des 
Verbandsvorstandes, 

2. Unterrichtung des Verbandsvorstandes über alle wichtigen Angelegenheiten, 

3. Aufstellung des Entwurfs des Wirtschaftsplanes, des Jahresabschlusses und der 
Geschäftsberichte, der mittelfristigen Planung und des Entgeltverzeichnisses, 

4. Regelung des inneren Dienstbetriebes, der Arbeitsverteilung und des 
Personaleinsatzes, 

5. Einstellung, Eingruppierung, Beförderungen und Entlassung/Kündigung von 
Personal, 

6. Erstellung eines permanenten Risikoberichtes. 

(3) Der Geschäftsführer, der nach der Geschäftsordnung der Geschäftsführung für den 
Bereich Personalwirtschaft zuständig ist, ist zugleich Dienstvorgesetzter der 
Bediensteten. Unabhängig davon kann die Geschäftsführung im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit Beamte und Angestellte in bestimmtem Umfang mit ihrer Vertretung 
beauftragen und rechtsgeschäftliche Vollmacht erteilen. 

(4) Der Geschäftsführer ist verpflichtet, an den Sitzungen der Verbandsversammlung und 
des Verbandsvorstandes teilzunehmen. 

(5) Jeder Geschäftsführer hat einen ständigen Vertreter, der vom Verbandsvorstand im 
Einvernehmen mit dem zu vertretenden Geschäftsführer bestimmt wird. 

§ 12 Personal 

(1) Gemäß § 2 Abs. 1 DV-VerbundG i. V. m. § 17 Abs. 2 KGG hat die Körperschaft 
ekom21 - KGRZ Hessen das Recht, Beamte zu ernennen und kann diese zur 
Erledigung seiner Aufgaben hauptamtlich anstellen. 

(2) Die Rechtsverhältnisse der Beamten richten sich nach den für Kommunalbeamte des 
Landes Hessen geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Rechtsverhältnisse der 
Beschäftigten bestimmen sich nach dem TVöD Kommunal. 

(3) Die Ernennung von Beamten obliegt dem Verbandsvorstand. 

§ 13 Deckung des Finanzbedarfs - Verbandsumlage 

Die Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen deckt ihren Finanzbedarf aus Entgelten. Zur 
Deckung eines darüber hinaus gehenden Finanzbedarfes erhebt die Körperschaft ekom21 -
KGRZ Hessen jährlich auf der Basis des durchschnittlichen Umsatzes der letzten drei Jahre 

eine Umlage von ihren Mitgliedern. 
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§ 14 Stammkapital 

Die Höhe des Stammkapitals wird auf 11.600.000,-- € festgesetzt. 

§ 15 Andere Benutzer 

Die Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen kann über die Aufgaben nach § 3 hinaus ihre 
Leistungen auch anderen Benutzern zur Verfügung stellen, soweit dadurch die Erfüllung der 
Aufgaben für die Mitglieder nicht beeinträchtigt wird. 

§ 16 Kündigung von Leistungen 

Die Kündigung eines Mitgliedes hinsichtlich der Inanspruchnahme einzelner Leistungen 
erfolgt gegenüber dem Geschäftsführer. Sofern mehr als ein Geschäftsführer bestellt ist, 
reicht die Erklärung nur einem Geschäftsführer gegenüber. Die Kündigungsbedingungen 
werden durch die Benutzungsordnung geregelt. 

§ 17 Kündigung der Mitgliedschaft, Abwicklung im Falle der Auflösung 

(1) Die Kündigung der Mitgliedschaft in der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen richtet 
sich nach den Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit. Im 
Falle der wirksamen Kündigung der Mitgliedschaft findet eine finanzielle 
Auseinandersetzung mit dem kündigenden Verbandsmitglied auf der Grundlage eines 
Beschlusses der Verbandsversammlung statt. Bei der Festlegung der finanziellen 
Auseinandersetzung ist zu berücksichtigen, ob das ausscheidende Mitglied ursprünglich 
Mitglied des Kommunalen Gebietsrechenzentrum Kassel oder des Kommunalen 
Gebietsrechenzentrum Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen war. 
Insbesondere hat die unterschiedliche Behandlung der Pensionsaltstämme in den 
Rechenzentren Kommunales Gebietsrechenzentrum Kassel und Kommunales 
Gebietsrechenzentrum Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen eine 
differenzierende Abwicklung und eine unterschiedliche Bemessung der 
Auseinandersetzung zur Folge. Wegen der Einzelheiten zur differenzierten Behandlung 
der Altersvorsorgeverpflichtungen (Pensionen, Beihilfen) wird auf die Vereinbarung in 
Ziff. 6 des Vertrages vom 13.12.2007 über den Zusammenschluss der Körperschaften 
nach § 2 Satz 2 DV-VerbundG verwiesen. 

(2) Bei Auflösung der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen sind zunächst die Ansprüche 
der Beamten und Versorgungsempfänger sowie der Angestellten zu befriedigen. Das 
nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleibende Verbandsvermögen oder die sich 
ergebenden Verbandsschulden werden auf der Grundlage eines Beschlusses der 
Verbandsversammlung auf die Mitglieder verteilt. Hierbei ist Abs. 1 Satz 3 
entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Abwicklung führt der Vorstand in seiner Besetzung vor der Auflösung durch. 

§ 18 Satzungsänderung 

Die durch den Beitritt und das Ausscheiden von Verbandsmitgliedern bedingten Änderungen 
der Verbandssatzung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl der Verbandsversammlung. Alle übrigen Beschlüsse über die Änderung oder 
Aufhebung dieser Satzung bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der satzungsgemäßen 
Stimmenzahl der Verbandsversammlung, es sei denn durch die Änderung ist eine 
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Bestimmung der Satzung betroffen, die eine größere Mehrheit oder die Notwendigkeit der 
Zustimmung einzelner oder aller Verbandsmitglieder vorschreibt. In diesem Fall bedarf es der 
dort vorgesehenen Mehrheit. 

§ 19 Allgemeine Vorschriften 

Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, gelten ergänzend die Bestimmungen des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und subsidiär der Hessischen 
Gemeindeordnung und der Hessischen Kreisordnung entsprechend. 

§ 20 Öffentliche Bekanntmachungen 

Öffentliche Bekanntmachungen der. Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen erfolgen im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen. 

2. Artikel Überleitungsbestimmungen 

§1 

Die bisherigen Mitglieder des KGRZ Kassel und des KGRZ KIV in Hessen sind Mitglieder der 
Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen. 

§2 

Die von den Vertretungskörperschaften der Mitglieder der bisherigen KGRZ Kassel und KIV in 
Hessen, Gießen in die Verbandsversammlung gewählten Vertreter und Stellvertreter 
vertreten auch die Mitglieder in der Verbandsversammlung der Körperschaft ekom21 -
KGRZ Hessen bis zum Ende ihrer Wahlzeit. Eine Nachwahl findet nicht statt. 

§3 

Bis zum ersten geprüften Jahresabschluss der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen 
bestimmen sich die Entgelte im Sinne des § 6 Abs. 7 der Satzung nach Maßgabe der bei den 
KGRZ bisher diesbezüglich geltenden Regelungen. 

§4 

Die bei den KGRZ gewählten Verbandsvorstände bleiben bis zur Neuwahl eines neuen 
Verbandsvorstandes im Amt und nehmen bis dahin gemeinsam die Aufgaben des 
Verbandsvorstandes wahr. 

§5 

Die Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen hat einen Finanzausschuss, der künftig mit 18 
Mitgliedern besetzt ist. Der Finanzausschuss besteht aus den 12 Mitgliedern, die derzeit beim 
KGRZ KIV in Hessen den Finanzausschuss stellen. Diese Mitglieder bleiben bis zum Ende 
ihrer Amtszeit Mitglieder des Finanzausschusses. Aus dem Verbandsgebiet des ehemaligen 
KGRZ Kassel werden weitere 6 Mitglieder in den Finanzausschuss gesandt. Das 
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Entsendungsrecht für jeweils zwei Mitglieder steht dem Hessischen Städtetag, dem 
Hessischen Städte- und Gemeindebund sowie dem Hessischen Landkreistag zu. 

§6 

Geschäftsführer in der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen werden unter Aufrechterhaltung 
ihrer bisherigen Vertragsregelungen in den Körperschaften die Direktoren: 

Bertram Huke 

und 

Ulrich Künkel 

§7 

Die Verbandsversammlungen der KGRZ beschließen in ihren Dezemberversammlungen für 
das Jahr 2008 den Wirtschaftsplan, das Entgeltverzeichnis sowie die Benutzungsordnung. Die 
bei Wirksamwerden des Zusammenschlusses bestehenden Entschädigungssatzungen des 
KGRZ Kassel und des KGRZ KIV in Hessen gelten für das jeweilige KGRZ bis zum Abschluss 
der sie ersetzenden Regelungen fort. Für die Überleitung der Beschäftigten und 
Versorgungsempfänger gelten die Bestimmungen der §§ 32 - 37 und § 215 Abs. 2 
Hessisches Beamtengesetz (HBG). 

§8 

Die in den KGRZ bestehenden Dienst- und Betriebsvereinbarungen und Regelungen gelten 
standortbezogen fort, bis neue Regelungen getroffen sind. Beabsichtigt ist die 
Vereinheitlichung der bestehenden Dienst- und Betriebsvereinbarungen und Regelungen bis 
zum 31. Dezember 2009. 

3. Artikel Inkrafttreten 

Artikel 1 der Satzung tritt am 01.01.2008 in Kraft. 

Artikel 2 der Satzung tritt am 01.01.2008 in Kraft. 

Kassel, 11.12.2007 

Kommunales Gebietsrechenzentrum Kassen (KGRZ Kassel) 

gez. 

Verbandsvorstandsvorsitzender 

Gießen, 13.12.2007 

Stand: 08. Dezember 2016 

Vorstandsmitglied Direktor Ulrich Künkel 
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Kommunaler Gebietsrechenzentrum Kommunale Informationsverarbeitung 

gez. 

Verbandsvorstandsvorsitzender 

Stand: 08. Dezember 2016 

Vorstandsmitglied Direktor Bertram Huke 
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4. Artikel Änderungshistorie 

1. Änderung im Rahmen der Verbandsversammlung am 10.12.2009 

Die Verbandsversammlung der ekom21 - KKRZ Hessen hat in ihrer Sitzung 
10. Dezember 2009 mit der erforderlichen Mehrheit von 2/3 der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl eine Satzung zur folgenden aufgeführten 1. Änderung der Satzung der 
Körperschaft vom 1. Januar 2008 beschlossen: 

Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen vom 
1. Januar 2008 wird wie folgt geändert: 

§ 1 Änderung der Satzung 

1. Artikel L § 6 Abs. 11 wird wie folgt geändert: 

Folgende Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der satzungsmäßigen Stimmen: 

• die Auflösung der Körperschaft ekom21- KGRZ Hessen, 

• die Schließung eines der Standorte in Darmstadt, Gießen oder Kassel. 

2. Artikel L § 18 wird wie folgt geändert: 

Die durch den Beitritt und das Ausscheiden von Verbandsmitgliedern bedingten 
Änderungen der Verbandssatzung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsversammlung. Alle übrigen Beschlüsse 
über die Änderung oder Aufhebung dieser Satzung bedürfen einer Mehrheit von ¾ der 
satzungsgemäßen Stimmenzahl der Verbandsversammlung, es sei denn durch die 
Änderung ist eine Bestimmung der Satzung betroffen, die eine größere Mehrheit oder 
die Notwendigkeit der Zustimmung einzelner oder aller Verbandsmitglieder vorschreibt. 
In diesem Fall bedarf es der dort vorgesehenen Mehrheit. 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Satzungsänderung treten am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 

Der Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 10. März 2010, Gz: I 13 - 3u 06 -07 
- (01), die Änderungen der Satzung zur Kenntnis genommen. Gemäß § 21 Abs. 3 KGG sind 
sonstige Änderungen der Verbandssatzung der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Eine 
Genehmigung seitens der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 

Des Weiteren hat die Verbandsversammlung 10. Dezember 2009 der Aufnahme 

• des Zweckverbandes Schwalm-Eder Mitte 

und der Kündigung der Mitgliedschaften 

• der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft Fulda mbH, Fulda, zum 30. Juni 2009 

• des Abwasserverbandes Obere Gesprenz zum 30. Juni 2009 

• des Zweckverbandes Gruppenklärwerk Bad Salzschlirf zum 31. Dezember 2009 

zugestimmt und die hiermit verbundene Änderung der Satzung in der Anlage -
Mitgliederverzeichnis - beschlossen. 

Der Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 10. März 2010, Gz: I 13 - 3u 06 -07 
- (01) die Satzungsänderung gemäß §§ 2,3 DV-VerbundG vom 22. Juli 1988, in der Fassung 
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vom 04. April 2007 (GVBI I, S. 258), i. V. m. § 21 KGG vom 16. Dezember 1969, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBI I, S. 229), aufsichtsbehördlich genehmigt. 

Die Änderungen der Satzung der ekom21 - KKRZ Hessen wurde im Staatsanzeiger für das 
Land Hessen Nr. 14, Seite 1111, vom OS. April 2010 öffentlich bekanntgemacht. 

2. Änderung im Rahmen der Verbandsversammlung am 21.06.2011 

Die Verbandsversammlung hat am 21.06.2011 die Aufnahme 

• des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Werra-Meißner-Kreis 

sowie der Kündigung der Mitgliedschaft 

• des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke, zum 30. Juni 2010 

• des Abwasserverbandes Stadtallendorf-Kirchhain zum 30. Juni 2010 

• des Abwasserverbandes Mittlere Salzböde zum 30. Juni 2010 

• des Wasserverbandes Lahn-Ohm zum 30. Juni 2010 

• des Wasserverbandes Kleebach zum 30. Juni 2010 

• der Bäderbetrieb Bad Salzschlirf GmbH zum 30. Juni 2010 

zugestimmt sowie die Namensänderung 

• des Planungsverbandes Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main in Regionalverband 
FrankfurtRheinMain 

zur Kenntnis genommen und die hiermit verbundene Änderung der Satzung in der Anlage -
Mitgliederverzeichnis - beschlossen. 

Der Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 07. September 2011, Gz: I 13 -3u 
06-07-05 die Satzungsänderung gemäß §§ 2,3 DV-VerbundG vom 22. Juli 1988, in der 
Fassung vom 04. April 2007 (GVBL Im, S. 258) i. V. m. § 21 KGG vom 16. Dezember 1969, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBL. I, S. 229), aufsichtsbehördlich 
genehmigt. 

Die Änderungen der Satzung der ekom21 - KKRZ Hessen wurden im Staatsanzeiger für das 
Land Hessen Nr. 42/2011, Seite 1325, vom 17. Oktober 2011 öffentlich bekanntgemacht. 

3. Änderung im Rahmen der Verbandsversammlung am 08.12.2011 

Die Verbandsversammlung hat am 08.12.2011 der Kündigung der Mitgliedschaft 

• des Abwasserverbandes Marburg 

• der AZUR GmbH, Mühltal 

zugestimmt sowie die Namensänderung 

• der Gasversorgung Rüsselsheim GmbH in Energieversorgung Rüsselsheim GmbH 

zur Kenntnis genommen und die hiermit verbundene Änderung der Satzung in der Anlage -
Mitgliederverzeichnis - beschlossen. 

Der Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 19. April 2012, Gz: I 13 - 3u 06-07-
05 die Satzungsänderung gemäß § 2 Abs. 1 DV-VerbundG vom 04. April 2007 (GVBI I, S. 
258) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBI I, S. 778), i. V. m. §§ 21 Abs. 3, 
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4, 10, 11 KGG vom 16. Dezember 1969, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16. Dezember 2011 (GVBL I, S. 799), aufsichtsbehördlich genehmigt. 

Die Änderungen der Satzung der ekom21 - KKRZ Hessen wurden im Staatsanzeiger für das 
Land Hessen Nr. 19/2012, Seite 548, vom 07. Mai 2012 öffentlich bekanntgemacht. 

4. Änderung im Rahmen der Verbandsversammlung am 28.06.2012 

Die Verbandsversammlung hat am 28. 06.2012 die Umwandlung der Rechtsform 

• der Städtischen Kliniken Darmstadt in eine gemeinnützige GmbH und die damit 
verbundene Namensänderung in Klinikum Darmstadt gGmbH 

zur Kenntnis genommen und die hiermit verbundene Änderung der Satzung in der Anlage -
Mitgliederverzeichnis - beschlossen. 

Der Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 23. August 2012, Gz: I 13 - 3u 06-
07-05, die Satzungsänderung gemäß § 21 Abs. 3 KGG zur Kenntnis genommen. 

Die Änderung der Satzung der ekom21 - KKRZ Hessen wurde im Staatsanzeiger für das Land 
Hessen Nr. 38/2012, Seite 1069, vom 17. September 2012 öffentlich bekanntgemacht. 

5. Änderung im Rahmen der Verbandsversammlung am 13.12.2012 

Die Verbandsversammlung hat am 13.12.2012 der Kündigung der Mitgliedschaft 

• des Abwasserverbandes Oberhessen 

• der Kur- und Tourismus GmbH Bad Salzschlirf 

zugestimmt und die hiermit verbundene Änderung der Satzung in der Anlage -
Mitgliederverzeichnis - beschlossen. 

Der Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 06. März 2013, Gz: I 13 - 3u 06-07-
01 die Satzungsänderung gemäß § 2 Abs. 1 DV-VerbundG i. V. m. §§ 21 Abs. 3, 4; 10; 11 
des KGG aufsichtsbehördlich genehmigt. 

Die Änderung der Satzung der ekom21 - KKRZ Hessen wurde im Staatsanzeiger für das Land 
Hessen Nr. 12/2013, Seite 444, vom 18. März 2013, öffentlich bekanntgemacht. 

6. Änderung im Rahmen der Verbandsversammlung am 27.06.2013 

Die Verbandsversammlung hat am 27.06.2013 der Kündigung der Mitgliedschaft 

• des Zweckverbandes Feldberghof, Bad Homburg v. d. Höhe 

• des Wasser- und Bodenverbandes Grünlandregion Odenwaldkreis 

zugestimmt und die hiermit verbundene Änderung der Satzung in der Anlage -
Mitgliederverzeichnis - beschlossen. 

Der Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 14. August 2013, Gz: I 13 - 3u 06-
07-01 die Satzungsänderung gemäß § 2 Abs. 1 DV-VerbundG i. V. m. §§ 21 Abs. 3, 10, 11 
KGG aufsichtsbehördlich genehmigt. 

Weiterhin hat die Verbandsversammlung am 27.06.2013 die Auflösung 
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• der Kurbetriebsgesellschaft Herbstein und 

• deren Integration des Betriebes in die Stadtverwaltung Herbstein 

zur Kenntnis genommen und die hiermit verbundene Änderung der Satzung in der Anlage -
Mitgliederverzeichnis - beschlossen. 

Der Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 14. August 2013, Gz: I 13 - 3u 06-
07-01 die Satzungsänderung gemäß § 21 Abs. 3 KGG zur Kenntnis genommen. 

Die Änderungen der Satzung der ekom21 - KKRZ Hessen wurden im Staatsanzeiger für das 
Land Hessen Nr. 37/2013, Seite 1155, vom 9. September 2013 öffentlich bekanntgemacht. 

7. Änderung im Rahmen der Verbandsversammlung am 11.12.2014 

Die Verbandsversammlung hat am 11.12.2014 die Auflösung 

• des Kraftwagenbetriebes Wetterau und 

• den Übergang des Betriebes in die Stadtverwaltung Florstadt 

zur Kenntnis genommen und die hiermit verbundene Änderung der Satzung in der Anlage -
Mitgliederverzeichnis - beschlossen. 

Der Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 10. März 2015, Gz: I 13 - 3u 06-07-
01 die Satzungsänderung gemäß § 21 Abs. 3 KGG zur Kenntnis genommen. 

Weiterhin hat die Verbandsversammlung am 11.12.2014 der Aufnahme 

• der Verwaltungsgemeinschaft Allendorf (Eder)/ Bromskirchen 

zugestimmt und die hiermit verbundene Änderung der Satzung in der Anlage -
Mitgliederverzeichnis - beschlossen. 

Der Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 10. März 2015, Gz: I 13 - 3u 06-01 
die Satzungsänderung gemäß § 2 Abs. 1 DV-VerbundG i. V. m. §§ 21 Abs. 3, 10, 11 KGG 
aufsichtsbehördlich genehmigt. 

Die Änderungen der Satzung der ekom21 - KKRZ Hessen wurden im Staatsanzeiger für das 
Land Hessen Nr. 13/2015, Seite 314, vom 23. März 2015, öffentlich bekanntgemacht. 

8. Änderung im Rahmen der Verbandsversammlung am 30.06.2015 

Die Verbandsversammlung der ekom21- KKRZ Hessen hat in ihrer Sitzung am 30. Juni 2015 
mit der erforderlichen Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl 
folgende Änderung der Satzung vom 1. Januar 2008 - zuletzt geändert durch Beschluss der 
Verbandsversammlung am 10. Dezember 2009 - beschlossen: 

Nach Artikel 1, § 3, Abs. 1 Nummer 7 der Verbandssatzung wird folgende neue 
Nummer 8 eingefügt: 

8. Beratung, Unterstützung und Bereitstellung oder Vermittlung von elektronischen 
Identifizierungssystemen zur Identifizierung und zum Identitätsnachweis sowie 
Verfahren zum Identitätsmanagement. 

Das Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 18. November 2015, Gz.: RPGI-13-
03m0400/13-2015/1 die Satzungsänderung gemäß § 2 Abs. 1 DV-VerbundG i. V. m. §§ 21 
Abs. 3, 10, 11 KGG aufsichtsbehördlich genehmigt. 
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Die Änderungen der Satzung der ekom21 - KKRZ Hessen wurden im Staatsanzeiger für das 
Land Hessen Nr. 52/2015, Seite 1406 vom 21. Dezember 2015, öffentlich bekanntgemacht. 

9. Änderung im Rahmen der Verbandsversammlung am 10.12.2015 

Die Verbandsversammlung der ekom21 - KKRZ Hessen hat in ihrer Sitzung am 
10. Dezember 2015 mit der erforderlichen Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl folgende Änderung der Satzung vom 01. Januar 2008 - zuletzt geändert durch 
Beschluss der Verbandsversammlung am 30. Juni 2015 - beschlossen: 

Nach § 8 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz lwird ein neuer Satz eingefügt: 

Bei der Zusammensetzung von Verbandsvorstand und Ausschüssen dürfen 
Verbandsmitglieder nicht mit mehr als einem Mitglied im selben Gremium vertreten 
sein. 

Überleitungsvorschrift: 

Für die Amtszeit des zum Zeitpunkt dieser Satzungsänderung bestellten 
Verbandsvorstands und die Amtszeit der eingerichteten Ausschüsse findet § 8 Abs. 1 
Unterabsatz 1 Satz 2 keine Anwendung. 

Das Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 14. April 2016, Gz.: RPGI-13-
03m0400/13-2015/1 die Satzungsänderung gemäß § 2 Abs. 1 DV-VerbundG i. V. m. §§ 21 
Abs. 3, 10, 11 KGG aufsichtsbehördlich genehmigt 

Die Änderungen der Satzung der ekom21 - KKRZ Hessen wurden im Staatsanzeiger für das 
Land Hessen Nr. 18/2016, Seite 505, vom 2. Mai 2016, öffentlich bekanntgemacht. 

10. Änderung im Rahmen der Verbandsversammlung am 30.06.2016 

Die Verbandsversammlung der ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen hat in 
ihrer Sitzung am 30. Juni 2016 einstimmig und somit mit der erforderlichen Mehrheit von 
zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl folgende Änderung der Satzungsanlage -
zuletzt geändert durch Beschlüsse der Verbandsversammlung am 11.12.2014 - beschlossen: 

„Die Verbandsversammlung beschließt die Aufnahme des Kommunalen Jobcenters 
Groß-Gerau als Mitglied gemäß § 7 Abs. 2, Ziffer 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 2, Ziffer 
2 der Satzung der ekom21 - KGRZ Hessen." 

Das Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 09. November 2016, Gz.: RPGl-13-
03m0400/13-2015/1 die Satzungsänderung gemäß § 2 Abs. 1 DV-VerbundG i. V. m. §§ 21 
Abs. 3, 10, 11 KGG aufsichtsbehördlich genehmigt. 

Die Änderungen der Satzung der ekom21 - KKRZ Hessen wurden im Staatsanzeiger für das 
Land Hessen Nr. 48/2016, Seite 1547, vom 22. November 2016, öffentlich bekanntgemacht. 

11. Änderungen im Rahmen der Verbandsversammlung am 08.12.2016 

Die Verbandsversammlung der ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen hat in 
ihrer Sitzung am 08. Dezember 2016 einstimmig und somit mit der erforderlichen Mehrheit 
von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl folgende Änderung der Satzungsanlage 
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- zuletzt geändert durch Beschlüsse der Verbandsversammlung am 30.06.2016 -
beschlossen: 

„Die Verbandsversammlung beschließt die Aufnahme [ ... ] der Stiftung Hospital zum 
Heiligen Geist, Frankfurt, als Mitglied gemäß § 7 Abs. 2, Ziffer 2 in Verbindung mit § 2 
Abs. 2, Ziffer 2 der Satzung der ekom21 - KGRZ Hessen." 

Das Regierungspräsidium Gießen hat mit Schreiben vom 21. März 2017, Gz.: RPGl-13-
03m0400/13-2015/1 die Satzungsänderung gemäß § 2 Abs. 1 
Datenverarbeitungsverbundgesetz (DV-VerbundG) in Verbindung mit § 21 Abs. 3 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) aufsichtsbehördlich genehmigt. 

Die Änderungen der Satzung der ekom21 - KKRZ Hessen wurden im Staatsanzeiger für das 
Land Hessen Nr. 16/2017, Seite 461, vom 17. April 2017, öffentlich bekanntgemacht. 
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Wenzlik, Barbara 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 
Betreff: 

Priorität: 

Kategorien: 

Guten Tag Frau Wenzlik, 

Klose, Matthias < matthias.klose@ekom21.de> 
Mittwoch, 12. September 2018 12:58 
Wenzlik, Barbara 
Huke, Bertram 
AW: Mitgliedschaft des Rheingau-Taunus-Kreises 

Hoch 

Mitgliedschaft RTK bei ekom 

zunächst bitte ich die Verzögerung meiner Antwort zu entschuldigen, ich befand mich auf einer Dienstreise. 

Verbandsversammlung / Stimmanteile 
Die Stimmen berechnen sich gern. unserer Satzung (§6, Abs. 5) wie folgt: Jedes Mitglied hat je angefangene 
EUR 30.000,00 Entgelte 
im Jahr des letzten geprüften Jahresabschlusses eine Stimme. Mitglieder, die keine Entgelte entrichten 
und/oder keine Umsätze nachweisen 
können, haben eine Stimme. Die Stimmen eines Mitgliedes dürfen 20 von Hundert der Stimmen aller 
Mitglieder (Gesamtstimmenzahl) nicht 
überschreiten. Der RTK hat in 2017 einen Umsatz in Höhe von 1.058.101,90 Euro gehabt, dies entspricht 36 
Stimmen (1,204 % Stimmanteil). 

Verbandsumlage 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 des Datenverarbeitunqsverbundgesetzes (DV-VerbundG) ordnet für die ekom21 die 
Anwendung der für Zweckverbände geltenden 
Vorschriften des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) an. § 19 KGG sieht vor, dass 
Zweckverbände von den Verbandsmitgliedern 
eine Umlage erheben, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken. 
Danach ergibt sich eine Hierarchie der 
Einnahmen: Nur soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, können die Mitglieder des Zweckverbands 
zu einer Finanzierungsumlage herangezogen 
werden. Im Rahmen dieser rechtlichen Vorgaben ist die Regelung in § 18 der ekom21 Verbandssatzung zu 
sehen, wonach die Verbandsversammlung als 
oberstes Organ der ekom21 über die Modalitäten der Umlage zu beschließen hat, wenn und soweit die 
sonstigen Einnahmen der ekom21 nicht ausreichen 
sollten. Aktuell deckt ekom21 ihren Finanzbedarf seit Jahren vollständig aus den erzielten Einnahmen. 
Umlagen werden nicht erhoben. Aus Sicht von ekom21 
ist aufgrund der konstant bestehenden sehr guten Einnahmensituation und Finanzausstattung bei 
unveränderten Rahmenbedingungen weder aktuell, 
mittelfristig noch langfristig mit einer Änderung zu rechnen. Darüber hinaus haben wir in den letzten Jahren 
verschiedene interne Überwachungsmechanismen 
zur finanziellen Leistungsfähigkeit der ekom21 etabliert, hierzu gehören u. a. ein geregeltes Berichtswesen 
und ein Risikomanagement. 

Stammkapital 
Das Stammkapital ist eine Einlage, welches die ekom21 zu erbringen und zu erwirtschaften hat. Die Höhe des 
Stammkapitals würde sich durch eine 
Mitgliedschaft des RTK nicht verändern und auf Seiten des Neumitglieds auch keine Zahlungsverpflichtung 
dazu auslösen. 

Ich hoffe, damit Ihre Fragen ausreichend beantwortet zu haben, stehe Ihnen aber gerne für weitere 
Erläuterungen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 



Matthias Klose 
Leiter Stab der Geschäftsführung 

E!KCM21 
ekom21 - KGRZ Hessen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Carlo-Mierendorff-Straße 11, 35398 Gießen 
Mail: matthias.klose@ekom21.de 
Tel: 064198301212 / Mobil: 0163 3566 191 

Von: Wenzlik, Barbara <Barbara.Wenzlik@RHEINGAU-TAUNUS.DE> 
Gesendet: Montag, 10. September 2018 10:51 
An: Klose, Matthias <matthias.klose@ekom2l.de> 
Ce: Poths, Rainer <Rainer.Poths@RHEINGAU-TAUNUS.DE> 
Betreff: WG: Mitgliedschaft des Rheingau-Taunus-Kreises 
Priorität: Hoch 

Guten Morgen Herr Klose, 

in Rahmen unserer Beschlussvorlage für die Kreisgremien benötige ich noch weitere Auskünfte 
zur Satzung: 

• § 6 Abs. 5 - Verbandsversammlung - Stimmanteile 

Bitte teilen Sie mir mit, wie hoch die Entgelte/Umsätze des Rheingau-Taunus-Kreises im Jahr 
2017 waren und wie sich der daraus resultierende Stimmanteil für den RTK im Falle der 
Mitgliedschaft darstellt. 

Mit freundlichen Grüßen 
B. Wenzlik 
************************************* 
Barbara Wenzlik 
Fachdienst 1.6 - EDV 
Tel.: 06124/510-275 
Fax: 06124/510-18275 
e-mail: barbara.wenzlik@rheingau-taunus.de 
************************************** 
R'1 Rheingau-
~ T~1unus~Kfcis 

Von: Wenzlik, Barbara 
Gesendet: Freitag, 7. September 2018 09:47 
An: 'Klose, Matthias' <matthias.klose@ekom21.de> 
Betreff: AW: Mitgliedschaft des Rheingau-Taunus-Kreises 
Priorität: Hoch 

Guten Morgen Herr Klose, 

in Rahmen unserer Beschlussvorlage für die Kreisgremien benötige ich noch Auskünfte zur 
Satzung: 

• § 13 - Verbandsumlage - und 
• § 14 - Stammkapital - wie ist die Erbringung der Einlage geregelt und in welcher Höhe 

muss der RTK zahlen? 

Ich bitte um Beantwortung per Mail, in die Sie bitte auch die am 05.09.2018 telefonisch 
gemachten Auskünfte zu § 13 einschließen - vielen Dank 1 
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Mit freundlichen Grüßen 
B. Wenzlik 
************************************* 
Barbara Wenzlik 
Fachdienst I.6 - EDV 
Tel.: 06124/510-275 
Fax: 06124/510-18275 
e-mail: barbara. wenzli k@rheingau-taunus.de 
************************************** 
m'j Rheingau-
~ T{1unus+Krc1s 

Von: Klose, Matthias <matthias.klose@ekom21.de> 
Gesendet: Freitag, 17. August 2018 13:03 
An: Reichenauer, Roland <Roland.Reichenauer@RHEINGAU-TAUNUS.DE> 
Ce: Wenzlik, Barbara <Barbara.Wenzlik@RHEINGAU-TAUNUS.DE>; Werner, Stefanie 
<Stefanie. Werner@RH EIN GAU-TAUNUS. DE>; Huke, Bertram <Bertram.Huke@ekom21.de> 
Betreff: AW: Mitgliedschaft des Rheingau-Taunus-Kreises 

Sehr geehrter Herr Reichenauer, 

uns liegen keine Informationen vor, dass Verbandsmitglieder eine wie auch immer ausgestaltete 
„Versicherung" abgeschlossen haben, welche etwaige potentielle Kosten-Risiken aus der Mitgliedschaft 
bei ekom21 absichern würde. In der Vergangenheit hatten wir auch keine Anfragen, ob und inwieweit 
eventuelle Kosten-Risiken abgesichert werden können. Aus den uns bekannten Beteiligungsberichten 
haben wir entnommen, dass die Mitglieder grundsätzlich davon ausgehen, dass aus der Mitgliedschaft bei 
ekom21 keine Auswirkungen auf den Haushalt ausgehen. Hier sei beispielhaft der Beteiligungsbericht 
des Landkreises Gießen (S. 100 ff.) genannt: 
https: //www .lkqi.de/imaqes/formulare downloads/Der Landkreis/Kasse und Fi nanzen/Beteiliqunqen/Betei liq 
unqsbericht 2016.pdf 

Wir möchten auch nochmals deutlich machen, dass die ekom21 eine wirtschaftlich leistungsfähige Einrichtung 
der hessischen Kommunen ist, die ihren Finanzbedarf vollständig aus den erzielten Entgelten deckt. 
Seit dem Zusammenschluss der Rechenzentren in Kassel und Gießen zur ekom21-KGRZ Hessen konnte der 
Umsatz kontinuierlich gesteigert werden und liegt bei deutlich mehr als 100 Mio €/Jahr . Die Körperschaft 
verfügt über eine ausreichende Barliquidität, insbesondere um die Pensions- und Beihilfekosten abzudecken. 
Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass sich etwaige Kostenrisiken aus der 
Verbandsmitgliedschaft weder aktuell noch künftig realisieren werden. 

Für weitergehende Erörterungen steht Ihnen unser Direktor Bertram Huke auch gerne für ein persönliches 
Gespräch in Ihrem Hause zur Verfügung, wie ich Ihnen in seinem Auftrag mitteilen darf. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen aus Gießen! 
Matthias Kiese 
Leiter Stab der Geschäftsführung 

eKCM21 
ekom21 - KGRZ Hessen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Carlo-Mierendorff-Straße 11, 35398 Gießen 
Mail: matthias.klose@ekom21.de 
Tel: 064198301212 / Mobil: 0163 3566 191 

Von: Reichenauer, Roland <Roland.Reichenauer@RHEINGAU-TAUNUS.DE> 
Gesendet: Mittwoch, 15. August 2018 15:38 
An: Klose, Matthias <matthias.klose@ekom21.de> 
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Ce: Wenzlik, Barbara <Barbara.Wenzlik@RHEINGAU-TAUNUS.DE>; Werner, Stefanie 
<Stefanie. Werner@R H EI NGAU-TAU N US.DE> 

Betreff: AW: Mitgliedschaft des Rheingau-Taunus-Kreises 

Sehr geehrter Herr Klose, 

im Falle eines Entscheidungsvorschlages der Verwaltung für eine Mitgliedschaft im Verband der ekom21 
würden wir unserem Kreistag neben den beschaffungsvereinfachenden Argumenten auch gerne 
risikominimierende Maßnahmen anbieten. In diesem Zusammenhang habe ich die folgende Fragen: 

• Gibt es die Möglichkeit die mit einer Verbandsmitgliedschaft einhergehenden Kosten-Risiken durch 
eine Versicherung abzusichern? 

• Sind Ihnen solche Fälle im Verband der ekom21 bekannt? 
Wenn eine solche Möglichkeit bestünde oder solche Fälle bekannt wären würden wir gerne weitere 
Informationen darüber erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Roland Reichenauer 
Fachdienstleiter EDV 
Rhei ngau-Taunus-Kreis 
Heimbacher Straße 7 
65307 Bad Schwalbach 

Fon: +49 6124 510 278 
Fax: +49 6124 510 18278 
mailto: roland. reichenauer@rheingau-taunus.de 
www.rheingau-taunus.de 

Rheingau
T1unus-Krcis 

Von: Wenzlik, Barbara 
Gesendet: Dienstag, 14. August 2018 15:27 
An: Reichenauer, Roland <Roland.Reichenauer@RHEINGAU-TAUNUS.DE> 
Betreff: WG: Mitgliedschaft des Rheingau-Taunus-Kreises 

Hallo Herr Reichenauer, 

anbei die Antwort von Herrn Klose von der ekom. 
Grüße 
Stefanie Werner 

Von: Klose, Matthias <matthias.klose@ekom21.de> 
Gesendet: Dienstag, 14. August 2018 12:54 
An: Wenzlik, Barbara <Barbara.Wenzlik@RHEINGAU-TAUNUS.DE> 
Betreff: AW: Mitgliedschaft des Rheingau-Taunus-Kreises 

Sehr geehrte Frau Wenzlik, 

Die Inanspruchnahme der Leistungen von ekom21 ist nicht auf einen bestimmten Bereich (z.B. migewa oder 
Hardware) beschränkt. 
Im Rahmen der Mitgliedschaft bei der Körperschaft des öffentlichen Rechts ekom21 können die 
Verbandsmitglieder vielmehr alle 
von ekom21 angebotenen Leistungen „in-hause" in Anspruch nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Matthias Klose 
Leiter Stab der Geschäftsführung 

eKCM2I 
ekom21 - KGRZ Hessen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Carlo-Mierendorff-Straße 11, 35398 Gießen 
Mail: matthias.klose@ekom21.de 
Tel: 0641 9830 1212 / Mobil: 0163 3566 191 

Von: Wenzlik, Barbara <Barbara.Wenzlik@RHEINGAU-TAUNUS.DE> 

Gesendet: Freitag, 10. August 2018 12:42 
An: Klose, Matthias <matthias.klose@ekom21.de> 
Ce: Werner, Stefanie <Stefanie.Werner@RHEINGAU-TAUNUS.DE>; Jehn, Hans-Werner <Hans
Werner.Jehn@RH EINGAU-TAUN US. DE>; Hartmann, Stefan <Stefan. Hartmann@RH EIN GAU-TAUNUS. DE> 

Betreff: AW: Mitgliedschaft des Rheingau-Taunus-Kreises 
Priorität: Hoch 

Sehr geehrter Herr Klose, 

vielen Dank für die Übersendung des Infoblattes. Mir fehlen allerdings noch, wie bereits im 
letzten Absatz meiner gestrigen Mail dargestellt, Informationen zur ausschreibungsfreien 
Beschaffung für Mitglieder. 

Wie sah oder sieht die vergaberechtliche Prüfung des sog. ,,Inhouse-Geschäftes" aus? Der RTK 
benötigt die schriftliche Bestätigung damit unsere Zentrale Vergabestelle ihrerseits diesem 
Beschaffungsweg zustimmen kann. Nur dann macht der Beitritt für den RTK Sinn. 

Mit freundlichen Grüßen 
B. Wenzlik 
************************************* 
Barbara Wenzlik 
Fachdienst 1.6 - EDV 
Tel.: 06124/510-275 
Fax: 06124/510-18275 
e-mail: barbara. wenzli k@rheingau-taunus.de 
************************************** 
B'-'j Rheingau-
~ T.:wnus-Krets 

Von: Klose, Matthias <matthias.k1ose@ekom21.de> 
Gesendet: Donnerstag, 9. August 2018 16:05 
An: Wenzlik, Barbara <Barbara.Wenzlik@RHEINGAU-TAUNUS.DE> 
Ce: Huke, Bertram <Bertram.Huke@ekom21.de>; Umland, Ulrike <Ulrike.Umland@ekom21.de>; Herrmann, 
Dietmar <Dietmar.Herrmann@ekom21.de>; Wieczorek, Hans-Jürgen <Hans-
J uergen. Wieczorek@ekom21.de> 
Betreff: AW: Mitgliedschaft des Rheingau-Taunus-Kreises 
Priorität: Hoch 

Sehr geehrte Frau Wenzlik, 

vielen Dank für Ihre Anfrage. 

Für einen Beitritt zur ekom21 müsste seitens des RTK ein entsprechender Beschluss erfolgen und 
anschließend durch den · 
KA die Aufnahme als Mitglied (formlos) bei uns beantragt werden. 
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Die Verbandsversammlung (die nächste Sitzung findet am 06.12.18 in Wölfersheim statt) entscheidet dann 
über die 
Aufnahme. Hierzu ist ein satzungsgemäßes Quorum vorgegeben. 

Nähere Informationen zu Ihren Fragen und für eine evtl. Entscheidungsvorlage sind auf dem beigefügten 
Infoblatt für Sie 
zusammengestellt. 
Darüber hinaus stehen wir Ihnen sehr gerne für weitere Rückfragen und Unterstützung zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Matthias Klose 
Leiter Stab der Geschäftsführung 

eKCM21 
ekom21 - KGRZ Hessen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Carlo-Mierendorff-Straße 11, 35398 Gießen 
Mail: matthias.klose@ekom21.de 
Tel: 0641 9830 1212 / Mobil: 0163 3566 191 

Von: Wenzlik, Barbara <Barbara.Wenzlik@RHEINGAU-TAUNUS.DE> 
Gesendet: Donnerstag, 9. August 2018 13:14 
An: Klose, Matthias <matthias.klose@ekom21.de> 
Ce: Werner, Stefanie <Stefanie.Werner@RHEINGAU-TAUNUS.DE>; Hartmann, Stefan 
<Stefan. Hartmann@RH EIN GAU-TAUNUS. DE>; Jehn, Hans-Werner <Hans-Werner.Jehn@RH EINGAU
TAU NUS. DE> 
Betreff: Mitgliedschaft des Rheingau-Taunus-Kreises 
Priorität: Hoch 

Sehr geehrter Herr Klose, 

der Rheingau-Taunus-Kreis hat Interesse an einer Mitgliedschaft bei der ekom21. Dazu stellen 
sich für uns folgende Fragen: 

• Welches Vorgehen ist erforderlich? 
• Welches Vertragsdokument wird dazu abgeschlossen? 
• Mit welcher Zeitspanne bis zum Abschluss muss gerechnet werden? 
• Pflichten des RTK 
• Rechte des RTK 
• Kosten der Mitgliedschaft monatlich/jährlich 

Unser Hauptinteresse liegt an der vereinfachten Beschaffung (ohne Ausschreibung) über die 
ekom21. Bitte teilen Sie mir mit, für welchen Bereich (Software, Anwendungen (z. B. migewa), 
Hardware) der RTK als Mitglied die sog. Inhouse-Geschäfte nutzen darf. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Barbara Wenzlik 
Fachdienst 1. 6 - EDV 
Rheingau-Taunus-Kreis 
Heimbacher Straße 7 
65307 Bad Schwalbach 
Tel.: 06124/510-275 
Fax: 06124/510-18275 
e-mail: barbara.wenzlik@rheingau-taunus.de 
www.rheingau-taunus.de 
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R"J Rheingau
~ Ti1unus-Kr0is 

Von: Wieczorek, Hans-Jürgen <Hans~Juergen.Wieczorek@ekom21.de> 
Gesendet: Donnerstag, 9. August 2018 09:25 
An: Wenzlik, Barbara <Barbara.Wenzlik@RHEINGAU-TAUNUS.DE> 

Betreff: Kontaktdaten 

Hallo Frau Wenzlik, 

ich melde mich gleich nochmals telefonisch bei Ihnen. 

Bitte eine formlose Email mit Ihrem Anliegen (Mitgliedschaft) an folgende Person (ist bei uns für die Gremien 
zuständig) melden: 

Matthias.Klose@ekom21.de 

Herr Klose wird Ihnen dann ein Informationsblatt zukommen lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Hans-Jürgen Wieczorek 
Fachbereich IT-Produkte 
Unternehmensbereich IT-Operations 

eKCM21 
ekom21 - KGRZ Hessen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Carlo-Mierendorff-Straße 11, 35398 Gießen 
Mail: hans-juerqen.wieczorek@ekom2l.de 
Tel.: 0641-9830 1606 / Fax: 0561-204 3319 
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